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Ab 1. Januar 2009 in ZODIAK verfügbar: NCTS-TIR-Verfahren  
 
Zum 1. Januar 2009 gilt eine neue Regelung, nach der die elektronische Übermittlung der 
Daten des TIR-Verfahrens an eine betreffende Zollstelle im Zollgebiet der Gemeinschaft 
verpflichtend wird. In Deutschland werden die Daten der Carnet TIR-Verfahren in ATLAS-
Versand (= die nationale, deutsche NCTS-Anwendung) erfasst. ATLAS-Versand kann nur 
genutzt werden, wenn die Abgangs- und Eingangszollstelle in Deutschland liegt.  
 
DAKOSY hat das neue NCTS-TIR-Verfahren bereits zertifiziert, kann es aber den Kunden 
erst zum 1. Januar 2009 zur Verfügung, da die neuen Codes erst zu diesem Zeitpunkt ihre 
Gültigkeit erhalten.  
 
Große Veränderungen bringt das NCTS-TIR Verfahren nicht mit sich. DAKOSY bildet die 
neue Anmeldung im bekannten NCTS-Verfahren NV/NE ab. Neu sind auf Kopfebene 
lediglich die Anmeldeart = TIR und die Sicherheitsart = B ( als GRN ist die Carnet TIR - 
Heftnummer im Feld " Zeichen " anzugeben ). Darüber hinaus sind einige Codes im Bereich 
„Unterlagenart auf Positionsebene“ hinzugekommen. 
 
 
 
Jetzt in ZODIAK verfügbar: Neue NCTS-AES-Liste 
 
Damit der Zoll einen AES-Vorgang, der in Verbindung mit einer NCTS-Anmeldung steht, 
zum Abschluss bringen kann, muss die Erledigung des NCTS-Vorganges nachgewiesen 
werden. Dies kann im Rahmen der neuen NCTS-AES-Liste erfolgen. Um diesen Nachweis 
erbringen zu können, wurde in ZODIAK der Umfang der NCTS-Listen im Funktionsmenü ( 
Auswahl 24 ) erweitert. Mit der neuen Auswahl " 5 - Erledigte Versandverfahren mit AES-
Bezug " können erledigte NCTS-Vorgänge in Verbindung mit der AES-MRN angezeigt 
werden; vorausgesetzt die AES-MRN ist im Unterlagenbereich ( Positionsteil NCTS ) mit der 
Unterlagenart " 830 " angegeben. 
 
Zur Erläuterung:  
Laut Auszug der ATLAS-Verfahrensanweisung (Stand Juli 2008)gilt für die Ausfuhr im 
Zusammenhang mit einem Versandverfahren: Nach Überführung der Waren zum 
Versandverfahren schließt die Abgangsstelle das in der Anwendung ATLAS-Ausfuhr 
eröffnete Ausfuhrverfahren ab; 

• in anderen Mitgliedstaaten eröffnete Ausfuhrverfahren unmittelbar 
• in Deutschland eröffnete Ausfuhrverfahren erst, nachdem der ordnungsgemäße  
  Abschluss des Versandverfahrens bestätigt ist. 

 


